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 Veröffentlicht am 14.02.1934

Norm

ABGB §428

Rechtssatz

Wenn bei der Veräußerung eines Kraftwagens, der in der Gewahrsame des Verkäufers bleibt, die Erklärung des

Verkäufers, das Eigentum an dem Wagen dem Käufer zu übertragen, in der Typenbescheinigung ersichtlich gemacht

wird, so liegt hierin eine auf eine erweisliche Art abgegebene Erklärung des Veräußerers, daß er die Sache künftig im

Namen des Käufers innehaben wolle.
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